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Direftion: pultet *»c»m-£|olbiu0l|i»tt|e»t.

(Srfdjeint je ®ottner§tag§ unb foftet per ©emeftcr f}r. 3. 60, per Jaijr Jr. 7. 20

Jnferate 20 ®t§. per einfpaltige ^etitjeile, bei größeren Aufträgen
^ mtfpredjenben Dîabatt.

3iivid|, bc« 11. 3ttumu* 1909.

Psilntljmid) $et ift ber «ffaPe bev Seit.

Uerbaiuiswcsen.

Saugeiperbiidje Drganifm
liouen. (rd=Sforr.) Jm S3er=

tier Dberlanb, baS befanntlid)
in ben legten Jahren non

^
überaus fatalen unb unfin»^ nigçn Bauarbeiterfireifen an»

baiternb tjeimgefucfjt tnurbe, hatte fid) nor poei Jahren
bie SHeifterfdjaft p einer ©treiEioehr organifiert, bie fid)
jebod) nidjt beroSffrte. ©nblicf) aber fanb man boeß ben

richtigen iffieg : lester Jage mürbe in Jnterlafen nad)
roof)Igetroffenen Borbereitungen ein Baumeifteroerein
beS ferner OberlanbeS befinitio gegrünbet. Jie
Bereinigung nennt fid) ©enoffenfcïjaft pr Sßahtung
gemetnfamer BexufSintereffen unb Stellungnahme gegen»
über ben 2lnfprüd)en ber 2lrbeiterfd)aft. ©it) ber ©enoffen»
feßaft, beren Jahresbeiträge '

2 %o ber bepgl. Arbeiter»

löhne beträgt, ift einftroeiten Jnterlafen, mit Bau»
meifter Big gl i bafelbft als ißräfibent. JaS Bijeprä»
fibiunt inurbe Baumeifter Jrutiger in Oberhofen über»

tragen.

Allgemeines Bauwesen.
Baulucfcn in Jng. (Korr.) Barbent bie Beferen»

bumSfrift unbenüßt abgelaufen ift, tritt ber Befcßluß beS

SlantonSrateS betreffenb ©rrnerbung beS alten SLt)eater§

unb fpotel Belleoue in Jug rechtsgültig in Äraft. @r

lautet :

Jet Begierungsrat rcirb beoollmärfjtigt, baS alte
Jh?ater, foroie ba§ fpotel BeHenue um bie föauffumme
non Jr. 70,000 p erroerben, unter ber Bebingung, baß
bie ©tntoohnergemeinbe Jug fich pr ©ratiSabtretung
eines 3,5 bis 3,7 m breiten ©treifen SanbeS nörblic^
unb längs ben genannten @ebäulid)i'eiten p Baujtocden
oerpflichtet, roogegen ber Canton fid) netpflichtet, ein bem

Bloße entfprechenbeS ©ebäube nad) feiner ^onoenienj
innert einer nom SîantonSrat fefipfeßenben Jrift p
crftellen.

Sauuicfeu iu Jiirich- Jie ©eftion beS BautoefenS I

beS Jürcher ©tabtrateS hot in ihrer ©itpng nom 8.

Januar nicht meniger als 27 Baubeiuilligungen erteilt.

^utelbauteu in Jlpn. (rd Äorrefp.) JaS burd)
feine rejenbe unb ibpfUfcße Sage imponierenbe ©täbt»
chen Jfpn mill immer mehr auch on ©roßartigfeit mit
bem benachbarten ftoljen Jnterlafen rinalifieren. Beue
Rotels tnerben erfteflt unb alte umgebaut unb oergrößert.
SeßtereS ift in umfaffenber Jßeife leßteS Jahr mit bem
renommierten „£>otel Jalfen" ber Jall geroefen, unb nun
folgt auch ber ehrmürbige „Jreienßof", ber im Jahre
1319 erbaut, ben eigenartigen Bußm genießt, baS ältefte
fbotel ber ©cßrueij p fein. JiefeS feltene ©aftfjauS,
baS nod) bie ©puren beS fpäten BlittetalterS geigt, er»

hält nun einen ßoeßmobernen Bnbau mit Sift, Jentral»
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^ Unabhängiges

Gesch«ft»blatt
der gesamten Meisterschaft

Direktion I Malier Senn Holdittghansen.

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20

Inserate 20 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Auftragen
^ entsprechenden Rabatt.

Zürich, den l 4. Zannar liivi).

Wschcchnch: «ÂS-k'ââ.
bewÄiämsen.

Baugewerbliche Organisa-
tionen. Ill-Korr.) Im Ber-
ner Oberland, das bekanntlich
in den letzten Jahren von

^
überaus fatalen und unsin-^ nigM Bauarbeiterstreiken an-

dauernd heimgesucht wurde, hatte sich vor zwei Iahren
die Meisterschaft zu einer Streikwehr organisiert, die sich

jedoch nicht bewährte. Endlich aber fand man doch den

richtigen Weg! letzter Tage wurde in Jnterlaken nach
wohlgetroffenen Vorbereitungen ein Baumeisterverein
des Berner Oberlandes definitiv gegründet. Die
Vereinigung nennt sich „Genossenschaft zur Wahrung
gemeinsamer Berussinteressen und Stellungnahme gegen-
über den Ansprüchen der Arbeiterschaft. Sitz der Genossen-
schaft, deren Jahresbeiträge '

z °/o» der bezügl. Arbeiter-
löhne beträgt, ist einstweilen Jnterlaken, mit Bau-
meister Niggli daselbst als Präsident. Das Vizeprä-
sidium wurde Baumeister Frutiger in Oberhofen über-

tragen.

Mgemeiim kâ»M5ên.
Bauwesen in Zug. «Korr.) Nachdem die Refereu

dumsfrist unbenützt abgelaufen ist, tritt der Beschluß des

Kantonsrates betreffend Erwerbung des alten Theaters
und Hotel Bellevue in Zug rechtsgültig in Kraft. Er
lautet «

Der Regierungsrat wird bevollmächtigt, das alte
Theater, sowie das Hotel Bellevue um die Kaufsumme
von Fr. 79,000 zu erwerben, unter der Bedingung, daß
die Einwohnergemeinde Zug sich zur Gratisabtretung
eines 3,5 bis 3,7 in breiten Streifen Landes nördlich
und längs den genannten Gebäulichkeiten zu Bauzwecken
verpflichtet, wogegen der Kanton sich verpflichtet, ein dem

Platze entsprechendes Gebäude nach seiner Konvenienz
innert einer vom Kantonsrat festzusetzenden Frist zn
erstellen.

Bauwesen iu Zürich. Die Sektion des Bauwesens I

des Zürcher Stadtrates hat in ihrer Sitzung vom 8.

Januar nicht weniger als 27 Baubewilligungen erteilt.

Hvtelbauten in Thun. Ill - Korresp.) Das durch
seine reizende und idyllische Lage imponierende Städt-
chen Thun will immer mehr auch an Großartigkeit mit
dem benachbarten stolzen Jnterlaken rivalisieren. Neue
Hotels werden erstellt und alte umgebaut und vergrößert.
Letzteres ist in umfassender Weise letztes Jahr mit dem
renommierten „Hotel Falken" der Fall gewesen, und nun
folgt auch der ehrwürdige „Freienhof", der im Jahre
k310 erbaut, den eigenartigen Ruhm genießt, das älteste
Hotel der Schweiz zu sein. Dieses seltene Gasthaus,
das noch die Spuren des späten Mittelalters zeigt, er-
hält nun einen hochmodernen Anbau mit List, Zentral-


	Verbandswesen

